
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/9/20 15Os84/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1988

Norm

StGB §223

Rechtssatz

Im Hinblick auf die rechtliche Gleichwertigkeit der beiden Begehungsarten der Urkundenfälschung (§ 223 Abs 1 und

Abs 2 StGB) als auch der drei Täterschaftsarten (§ 12 erster bis dritter Fall StGB) ist auch §§ 12 dritter Fall, 223 Abs 2

StGB mit §§ 12 erster Fall, 223 Abs 1 StGB rechtlich gleichwertig.
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15 Os 84/88
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